
Israel 
Pilgerreise unter der Leitung 
von Herrn Pastor Wiebe
8-tägige Rundreise vom 15. bis 22. Februar 2024

Die Größe Israels steht in keinem Verhältnis zu seiner historischen, religiösen, kulturellen und politi-
schen Bedeutung. Für Juden, Moslems und Christen ein heiliges Land. Ein Land, das bisweilen schwer an 
der Last seiner Geschichte trägt und gleichzeitig für eine überschäumende Lebensfreude steht. Ein Land, 
das mediterranes Flair mit orientalischem Zauber verbindet. Dessen Schönheit ebenso fasziniert wie die 
Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen, die hier leben. Unsere achttägige Reise führt durch 
über 2.000 Jahre Geschichte direkt in die lebendige Gegenwart Israels. 

Reiseprogramm in Stichworten: 

15.02.2024 Anreise Frankfurt – Tel Aviv 

16.02.2024 Jaffo, Tel Aviv, Caesarea Maritima, Akko, 
Galiläa 

17.02.2024 Tabgha, Kapernaum, Bootsfahrt auf dem 
See Genezareth 

18.02.2024 Nazareth, Bet Shean, Jericho, Jerusalem 

19.02.2024 Jerusalem: Ölberg, Palmsonntagsweg, 
Garten Gethsemane, Via Dolorosa, Gar-
tengrab  

20.02.2024 Massada, Baden im Toten Meer 

21.02.2024 Bethlehem, Israelmuseum, Yad Vashem 

22.02.2024 Heimreise Tel Aviv – Frankfurt 



Programmverlauf 

1.Tag, Do. 15.02.2024: Anreise
Sie fliegen von Frankfurt nach Tel Aviv und landen auf dem Flughafen
Ben Gurion. Ihre Reiseleitung heißt Sie mit einem herzlichen „Sha-
lom“ in Israel willkommen. Es erfolgt der Transfer nach Tel Aviv zu
Ihrer Unterkunft. 

2.Tag, Fr. 16.02.2024: Die weiße Stadt und Mittelmeer
Nach dem Frühstück geht es nach Jaffa, der alten Hafenstadt. Entde-
cken Sie die liebevoll restaurierten Gassen rund um den Uhrturm,
dem Wahrzeichen Jaffas. Vom Gipfelgarten ist die Skyline Tel Avivs
besonders schön. Bei einer anschließenden Stadtrundfahrt durch Tel
Aviv, das wegen seiner zahlreichen im Bauhausstil errichteten Ge-
bäude auch die „Weiße Stadt“ genannt wird, bekommen Sie einen
Eindruck von dieser pulsierenden Stadt am Mittelmeer. Anschließend
geht es Richtung Norden nach Caesarea Maritima, das am Mittel-
meer liegt. Hier besichtigen Sie das Aquädukt und das antike Amphi-
theater, welche beide aus römischer Zeit stammen. Weiterfahrt zur
Kreuzritterstadt Akko. Sie sehen die alten Rittersäle in der mittelal-
terlichen Zitadelle. Fahrt zur Unterkunft für die nächsten beiden
Nächte in Galiläa.

3.Tag, Sa. 17.02.2024: Rund um den See
Heute besichtigen Sie am See Genezareth die verschiedenen heiligen
Stätten. Die Ausgrabungen der Synagoge und des Petrushauses in
Kapernaum, wo Jesus den Evangelien nach eine Zeit lang lebte und
wirkte. Anschließend geht es mit dem Bus zum Berg der Seligprei-
sungen, welchen Sie dann zu Fuß wieder hinabsteigen können. In
Tabgha, dem Ort der wundersamen Brotvermehrung, wartet die
Brotvermehrungskirche mit ihren prächtigen Mosaiken auf Ihren
Besuch. Eine Bootsfahrt über den See Genezareth rundet den Tag ab.
Rückkehrt zu Ihrer Unterkunft.

4.Tag, So. 18.02.2024: Geschichtsträchtige Schauplätze
Morgens geht die Fahrt nach Nazareth. Dort besichtigen Sie im Orts-
kern die Verkündigungsbasilika, die als wahrscheinliche Wohnge-
gend der Heiligen Familie gilt. Weiter geht es durch das nördliche
Jordantal nach Bet Shean, dem riesigen Ausgrabungsareal aus römi-
scher Zeit. Den Abschluss des heutigen Tages bildet der Besuch von
Jericho, der am tiefsten gelegenen Stadt der Welt, die sich auch die
„älteste Stadt der Welt“ nennt. Im Laufe des Nachmittages erreichen
Sie ihre Unterkunft in Jerusalem, in der Sie die kommenden 4 Nächte
verbringen werden.



5.Tag, Mo. 19.02.2024: Altstadt von Jerusalem
Erster Programmpunkt des heutigen Tages: Fahrt auf den Ölberg.
Von dort genießen Sie eine einmalige Aussicht auf die Altstadt Jerusa-
lems, die goldene Kuppel des Felsendoms und die Al-Aqsa-Moschee.
Über dem Palmsonntagsweg hinunter kommen Sie vorbei an den
jüdischen Grabanlagen und erreichen den Garten Gethsemane mit
der Kirche aller Nationen. Nach dem Besuch der Dormitio Kirche und
des Abendmahlsaals auf dem Berg Zion, betreten Sie durch eines der
prächtigen Stadttore die Altstadt von Jerusalem und folgen dem
Kreuzweg auf der Via Dolorosa. Nach einem gemütlichen Bummel
über den arabischen Basar, beschließen Sie den Tag mit dem Besuch
des Gartengrabes.

6.Tag, Di. 20.02.2024: Der tiefste Punkt der Erde
Nach dem Frühstück verlassen Sie für heute Jerusalem und fahren
vorbei an Qumran nach Masada, der Felsenfestung des Herodes,
heute UNESCO Welterbe. Dieser Ort ist ein Symbol des Untergangs
des antiken Jüdischen Reiches und der Wiedergeburt Israels. Die Auf- 
und Abfahrt erfolgt mit der Seilbahn. Anschließend haben Sie die Ge-
legenheit zu einem „Bad“ im Toten Meer – eine Erfahrung der be-
sonderen Art. Das Wasser hat einen sehr hohen Salz- und Mineral-
gehalt. Rückkehr zur Unterkunft in Jerusalem.

7.Tag, Mi. 21.02.2024: Bethlehem und Neustadt
Nach dem Frühstück geht die Fahrt vor die Tore Jerusalems, nach
Betlehem, um die Geburtskirche mit der Geburtsgrotte zu besichti-
gen, jenen Ort, an dem Jesus Christus das Licht der Welt erblickt ha-
ben soll. Danach kehren Sie zurück in die Neustadt von Jerusalem. Sie
besichtigen das Israelmuseum mit dem Schrein des Buches, hier sind
die Schriftrollen aus Qumran ausgestellt. Nun fahren Sie an der Knes-
set vorbei, dem israelischen Parlament nach Yad Vashem zum Be-
such der groß angelegten Gedenkstätte, die an die Opfer des Holo-
causts erinnert. Rückkehr zur Unterkunft.

8.Tag, Do. 22.02.2024: Abreise
Heute heißt es Abschied nehmen. Es erfolgen der Transfer zum Flug-
hafen Ben Gurion und der Rückflug nach Frankfurt. Eine erlebnisrei-
che Reise nach Israel mit vielen unvergesslichen Eindrücken geht zu
Ende.

Wichtige Reiseinformationen 

Einreisebestimmungen: 
Deutsche Staatsbürger benö-
tigen einen Reisepass der 6 
Monate über die Reise hinaus 
gültig ist. 

Vorgeschriebene Impfungen: 
Keine 

Geld und Devisen: 
Währungseinheit ist der Neue 
Israelische Schekel (NIS). 
Derzeitiger Wechselkurs 
(März. 2023): 10 NIS = 2,58 € 



Im Reisepreis enthaltene Leistungen 

 Linienflug mit Lufthansa von Frankfurt nach
Tel Aviv und zurück in der Economy Class

 Alle Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren,
Luftverkehrsabgaben und Kerosinzuschläge

 Pro Person ein aufzugebendes Gepäckstück
bis maximal 23 kg sowie ein Handgepäckstück

 Assistenz am Flughafen in Tel Aviv bei An-
kunft und Abflug

 Ankunfts- und Abflugtransfer in Israel

 Unterbringung in Zimmern mit Bad oder
Dusche/WC

 Halbpension (Frühstück und Abendessen)
während der gesamten Reise

 Ausflugs- und Besichtigungsfahrten im klima-
tisierten Reisebus

 Örtliche, qualifizierte, deutschsprachige Rei-
seleitung

 Alle Eintrittsgelder zum Programm

 Umfangreiche Reiseunterlagen

 Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchver-
sicherung (ohne Selbstbehalt) inkl. Hilfestel-
lung und Unterstützung im Schadensfall

 Reisepreissicherungsschein

Preis p. P. im Doppelzimmer  € 2.395,- 

im Einzelzimmer 

€ 3.045,- 
21 Personen 

Voraussichtliche Flugzeiten 

Lufthansa 

15.02.2024 ab Frankfurt 14:05 Uhr 
an Tel Aviv 19:10 Uhr 

22.02.2024 ab Tel Aviv 16:25 Uhr 
an Frankfurt 20:00 Uhr 

Vorgesehene Unterkünfte 

15.02. – 16.02.2024 Tel Aviv 
Grand Beach Hotel 
www.grandhotels.com 

16.02. – 18.02.2024 Galiläa 
Nofey Gonen Holiday Village   
www.nofgo.co.il 

18.02. – 22.02.2024 Jerusalem 
Prima Park Hotel 
www.prima-hotels.com 

Nicht im Preis inbegriffen 

o An- bzw. Abreise zum/vom Flughafen
Frankfurt

o Ausgaben persönlicher Art; Getränke, zusätz-
liche Mahlzeiten; fakultative Ausflüge

o Trinkgelder für Reiseleiter, Busfahrer und Hotel-
personal (Empfehlung p.P. /Tag: € 11,-)

o Weitere Reiseversicherungen

Reiseversicherung 

Der Abschluss einer Reisekrankenversicherung 
der ERGO inkl. Krankenrücktransport, 24h-
Notfall-Assistance wird gewünscht: 

o bis 64 J. € 10,40 (inkl. 100,- € Selbstbehalt) bzw.
o € 16,80 (ohne Selbstbehalt) pro Person.
o ab 65 J. € 23,20 (inkl. 100,- € Selbstbehalt) bzw.
o € 37,60 (ohne Selbstbehalt) pro Person.

Mindestteilnehmerzahl 
Bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl 
kann Shalom Israel Reisen die Reise absagen. Die 
Absageerklärung muss dem Reisenden spätestens 
bis zum 15.01.2024 zugehen. 

ANMELDUNG ZUR REISE 
(Formular s. nächste Seite)

Senden Sie bitte Ihre Anmeldung vollständig 
ausgefüllt per Mail an Pastor Jacob Wiebe; 
jwiebe@mosaik.church oder per Post an: 
mosaik.church, Niemeierstr. 9, 32758 Detmold

http://www.grandhotels-israel.com/
http://www.nofgo.co.il/
http://www.prima-hotels-israel.com/


Reiseveranstalter: 

Quality Travel Services Germany GmbH 
Frankfurter Straße 462, 51145 Köln 
Marion Naumann, Telefon: 02203-9125 25 
m.naumann@Shalom-Israel-Reisen.de

Der/die Unterzeichnende meldet verbindlich an: 
(Namen bitte laut Reisepass angeben!) 

1. Name (Herr/Frau)

Vorname(n)  

Straße Nr.  

PLZ/Ort   

Geb.-Datum   Nationalität 

Telefon*  

Reisepassnummer 

Ausgestellt am   Gültig bis 

E-Mail

2. Name (Herr/Frau)

Vorname(n)  

Straße Nr.  

PLZ/Ort   

Geb.-Datum   Nationalität 

Telefon*  

Reisepassnummer 

Ausgestellt am   Gültig bis 

E-Mail

* freiwillige Angaben

O Unterbringung im Doppelzimmer mit: 

(Sofern Sie nicht direkt eine/n Doppelzimmerpartner/in an-
geben, wird der Reisepreis im Einzelzimmer belastet) 

O Unterbringung im Einzelzimmer 
(Einzelzimmer stehen nur begrenzt zur Verfügung) 

Wichtiger Hinweis bei Flugreisen: 
Bitte geben Sie alle Vor- und Nachnamen in der Form an, wie 
sie im maschinenlesbaren Teil Ihres Reisepasses aufgeführt 
sind. Abweichungen können beim Check-in am Flughafen zu 
Problemen bis hin zur Nichtbeförderung führen; nachträgli-
che Änderungen sind meist nur kostenpflichtig möglich. 

Hinweis eingeschränkte Mobilität 
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität 
nicht unbedingt geeignet. In Fällen eingeschränkter Mobili-
tät nehmen Sie bitte vor einer Anmeldung Kontakt mit uns 
auf. 

Reiseanmeldung Reise-Nr.: 13131 

Israel – Eine Pilgerreise durchs Heilige Land mit 
Pastor Jacob Wiebe, mosaik.church 
vom 15.02. bis 22.02.2024 

ANMELDUNG BITTE DIREKT SENDEN AN

mosaik.church  Herr Pastor Jacob Wiebe, 
Niemeierstr. 9, 32758 Detmold 
Telefon: 0176 – 93118276 
E-Mail: jwiebe@mosaik.church

Pauschalpreis pro Person: 

im Doppelzimmer € 2.395,- 
im Einzelzimmer € 3.045,- 

Mindestteilnehmerzahl: 21 Personen 

Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann Shalom 
Israel Reisen die Reise absagen. Die Absageerklärung muss 
dem Reisenden spätestens bis zum 15.01.2024 zugehen. 

Reiseversicherung 
Der Abschluss einer Reisekrankenversicherung der ERGO 
inkl. Krankenrücktransport, 24h-Notfall-Assistance wird ge-
wünscht: 

o bis 64 J. € 10,40 (inkl. 100,- € Selbstbehalt) bzw.
o € 16,80 (ohne Selbstbehalt) pro Person.
o ab 65 J. € 23,20 (inkl. 100,- € Selbstbehalt) bzw.
o € 37,60 (ohne Selbstbehalt) pro Person.

Zahlungsmodalitäten 
Nach Vertragsabschluss (Eingang der Reisebestätigung beim 
Reisenden) wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheins 
eine Anzahlung fällig. Diese beträgt 15 % des Reisepreises. 
Die Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn ohne nochma-
lige Aufforderung fällig, sofern der Sicherungsschein überge-
ben ist und die Reise nicht mehr wegen Nichterreichen einer 
ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl abgesagt werden 
kann. 

Rücktrittsrecht des Reisenden 
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn gegen Zahlung 
einer gemäß den Reisebedingungen anfallenden Entschädi-
gung vom Reisevertrag zurücktreten. 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, für die vertraglichen 
Verpflichtungen aller in der Anmeldung aufgeführten Perso-
nen einzustehen. 
Die Reisebedingungen haben vorgelegen und werden aner-
kannt. Die Datenschutzinformationen sowie das Formblatt zur 
Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise wurden 
mir ausgehändigt. 

Ort, Datum 

Unterschrift (Vertragspartner/in) 



Reisebedingungen 
 

Sehr geehrter Reiseteilnehmer, 
 

mit Ihrer Buchung bitten wir um Ihr Vertrauen für unser Reisean-

gebot. Dieses Vertrauen setzt die Kenntnis der gegenseitigen 

Rechte und Pflichten voraus. Die im Folgenden aufgeführten Reise-

bedingungen regeln deshalb das Vertragsverhältnis zwischen 

Ihnen, dem Reisenden, und uns, der Quality Travel Services Ger-

many GmbH mit den Marken Shalom Israel Reisen und B&T Touris-

tik (im Weiteren: Veranstalter), dem Reiseveranstalter der von 

Ihnen gebuchten Reise. Diese Reisebedingungen werden Inhalt des 

mit Ihnen abzuschließenden Reisevertrages, soweit sie nach den 

gesetzlichen Bestimmungen wirksam vereinbart sind. Außerdem 

weisen wir ausdrücklich auf die Rechte der Reisenden laut Form-

blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach 

§ 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches hin. 
 

1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung, die schriftlich, mündlich oder fernmündlich erfolgen kann, bietet 

der Reisende dem Veranstalter den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Sie 

erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilneh-

mer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtun-

gen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückli-

che und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

Der Vertrag kommt mit der Annahme, die keiner besonderen Form bedarf, durch den 

Veranstalter zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Veranstalter 

dem Reisenden die Reisebestätigung aushändigen. Weicht der Inhalt der Reisebestäti-

gung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Veranstalters vor, an 

das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 

dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem 

Reiseveranstalter die Annahme erklärt, was auch durch Zahlung der Anzahlung, des ge-

samten Reisepreises oder durch Reiseantritt geschehen kann. 

 

2. Bezahlung 
2.1 Der Veranstalter darf Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur 

fordern oder annehmen, wenn dem Reisenden der Sicherungsschein übergeben wurde. 

Nach Vertragsabschluss (Eingang der Reisebestätigung beim Reisenden) wird gegen Aus-

händigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung fällig. Diese beträgt 15 % des Reise-

preises. Ist Bestandteil der Reise nach der Reiseausschreibung ein Flug mit einem sofort 

nach Buchung zu bezahlenden Flugticket, ist abweichend von Satz 2 gegen Mitteilung 

der ausführenden Fluggesellschaft, der Flugdaten und der Buchungsnummer eine An-

zahlung von 40 % zu leisten. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, so-

fern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8.2 

genannten Grund abgesagt werden kann. 

2.2 Leistet der Reisende die Anzahlung und / oder die Restzahlung nicht entsprechend 

den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Veranstalter berechtigt, nach Mahnung 

mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Reisenden mit Rücktrittskos-

ten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten, es sei denn, es läge bereits zu diesem 

Zeitpunkt ein zum Rücktritt berechtigender Reisemangel vor. 

 

3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschrei-

bungen im Prospekt bzw. der Reiseausschreibung und aus den hierauf bezugnehmenden 

Angaben in der Reisebestätigung. 

Die im Prospekt bzw. der Ausschreibung enthaltenen Angaben sind für den Veranstalter 

bindend. Der Veranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, 

erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der 

Prospekt- bzw. Ausschreibungsangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung 

selbstverständlich informiert wird. 

 

4. Leistungsänderungen 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 

des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Veranstal-

ter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die 

Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der ge-

buchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-

berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Veranstalter 

ist verpflichtet, den Reisenden über Leistungsänderungen oder -abweichungen unver-

züglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Reisenden eine kostenlose 

Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten. 

Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende 

berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an ei-

ner mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage 

ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubie-

ten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters 

über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu 

machen. 

 

5. Rücktritt durch den Reisenden 
5.1 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Maß-

geblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Dem Reisenden wird 

empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

5.2 Tritt der Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 

der Veranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der Veranstalter, 

soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder keine unvermeidbaren, außer-

gewöhnlichen Umstände am Bestimmungsort die Durchführung der Reise unmöglich 

machen oder erheblich beeinträchtigen, eine angemessenen Entschädigung für die ge-

troffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen in Abhängigkeit vom jewei-

ligen Reisepreis verlangen. 

5.3 Der Veranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter 

Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vorgesehenen 

Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 

Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 

mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschä-

digung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Reisenden 
beim Veranstalter wie folgt berechnet: 

a) bei Flugreisen mit sofort nach Buchung ausgestellten Flugtickets 

bis zum 22. Tag vor Reisebeginn   40 %, 

ab dem 21. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn  50 %, 

ab dem 14. bis zum   7. Tag vor Reisebeginn  60 %, 

ab dem   6. bis zum   1. Tag vor Reisebeginn  75 %, 

am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 

des Reisepreises; 

b) bei allen anderen Flugreisen 

bis zum 60. Tag vor Reisebeginn   15 %, 

ab dem 59. bis zum 30. Tag vor Reisebeginn  20 %, 

ab dem 29. bis zum 22. Tag vor Reisebeginn  40 %, 

ab dem 21. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn  50 %, 

ab dem 14. bis zum   7. Tag vor Reisebeginn  60 %, 

ab dem   6. bis zum   1. Tag vor Reisebeginn  75 %, 

am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 
des Reisepreises; 

c) bei allen anderen Reisen 

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn   10 %, 

ab dem 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn   25 %, 

ab dem 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn   40 %, 

ab dem 14. bis   7. Tag vor Reisebeginn   50 %, 

ab dem   6. bis   1. Tag vor Reisebeginn   60 %, 

am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 

des Reisepreises. 

5.4 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Veranstalter nachzuwei-

sen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, 

als die von ihm geforderte Pauschale. 

5.5 Der Veranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen 

eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der Veranstalter ver-

pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-

dungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 

beziffern und zu belegen. 

 

6. Umbuchungen 
Werden auf Wunsch des Reisenden nach der Buchung der Reise für einen Termin, der 

innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen 

hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 

oder der Beförderungsart vorgenommen (Umbuchung), kann der Veranstalter bis zum 

30. Tag vor Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro Reisendem erheben. 

Umbuchungswünsche des Reisenden, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können, so-

fern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu 

den Bedingungen gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchge-

führt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten ver-

ursachen. 

 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus 

sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Veranstalter bei den 

Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Ver-

pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn 

einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

 

8. Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter 
Der Veranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurück-

treten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 

8.1 Ohne Einhaltung einer Frist 

Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Ver-

anstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 

dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Veranstalter, 

so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der erspar-

ten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer ander-

weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, ein-

schließlich der ihm von Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 
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8.2 Bis 30 Tage vor Reiseantritt 

Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteil-

nehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Min-

destteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Veranstalter verpflichtet, den 

Reisenden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der 

Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzu-

leiten. Der Reisende erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Der Rei-

sende kann im Falle der Kündigung durch den Veranstalter die Teilnahme an einer min-

destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, 

eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 

Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach Zugang der Kündigung des Veranstal-

ters diesem gegenüber geltend zu machen. 

8.3 Vor Reisebeginn 

Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund un-

vermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrages gehindert 

ist. In diesem Fall verliert der Veranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis 

und hat bereits geleistete Zahlungen unverzüglich zu erstatten. 

 

9. Haftung des Veranstalters 
9.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kauf-

manns für 

- die gewissenhafte Reisevorbereitung; 

- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 

- die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen und Reiseausschreibun-

gen angegebenen Reiseleistungen, sofern der Veranstalter nicht gemäß Ziff. 3 

vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat; 

- die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen. 

9.2 Der Veranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrau-

ten Person. 

 

10. Gewährleistung 
10.1 Abhilfe 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende unter Vorgabe einer 

angemessenen Frist Abhilfe verlangen. Der Fristsetzung bedarf es nicht, wenn sofortige 

Abhilfe geboten ist. Der Veranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen un-

verhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann auch in der Weise Abhilfe 

schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 

Ist die Beförderung des Reisenden an den Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, 

auf den sich die Vertragsparteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag er-

fasst und aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, trägt 

der Veranstalter die Kosten für die notwendige Unterbringung des Reisenden für höchs-

tens drei Nächte, mit einer Ausnahmeregelung für schutzbedürftige Personen, möglichst 

in einer Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist. 

10.2 Minderung des Reisepreises 

Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine 

entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis 

ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise 

in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minde-

rung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzei-

gen. 

10.3 Kündigung des Vertrages 

Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Veran-

stalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse 

und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. 

Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem 

Veranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 

Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter ver-

weigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 

Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

Der Reisende schuldet dem Veranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistun-

gen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse wa-

ren. 

10.4 Schadensersatz 

Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz we-

gen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Um-

stand, den der Veranstalter nicht zu vertreten hat. 

 

11. Beschränkung der Haftung / Anrechnung 
11.1 Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden 

sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 

 soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-

beigeführt wird oder 

 soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 

allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

11.2 Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden bei deliktischer Haftung, die nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, beträgt je Reisegast und Reise 4.100,- €. 

Liegt der Reisepreis über 1.366,- €, ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen Reise-

preises beschränkt. 

11.3 Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leis-

tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, 

Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als 

Fremdleistung gekennzeichnet werden. 

11.4 Ein Schadensersatzanspruch gegen den Veranstalter ist insoweit beschränkt oder 

ausgeschlossen als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beru-

henden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringen-

den Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leis-

tungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend ge-

macht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 

11.5 Kommt dem Veranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so 

regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung 

mit den internationalen Abkommen, insbesondere den Bestimmungen von Warschau, 

Den Haag und Guadelajara. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des 

Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und Beschädigungen 

von Gepäck. Sofern der Veranstalter in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet er nach 

den für diese geltenden Bestimmungen. 

11.6 Hat der Reisende gegen den Veranstalter einen Anspruch auf Schadensersatz oder 

Reisepreisminderung, so muss er sich den Betrag anrechnen lassen, den er aufgrund 

desselben Ereignisses als Entschädigung nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte 

oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften erhalten hat (insbesondere ge-

mäß EU-Fluggastrechte-Verordnung, EU-Verordnung über Fahrgastrechte im Eisen-

bahnverkehr, EU-Verordnung über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden 

auf See, EU-Verordnung über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und 

die EU-Verordnung über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr). 

 

12. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering 

zu halten. 

Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der vom 

Veranstalter eingesetzten Reiseleitung oder, wenn eine solche nicht eingesetzt und auch 

nicht vertraglich geschuldet ist, dem Veranstalter direkt unter der in der Reiseausschrei-

bung und der Reisebestätigung angegebenen Anschrift zur Kenntnis zu geben. Die Män-

gelanzeige kann auch bei dem Reisevermittler erfolgen, über den die Reise gebucht 

wurde. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein An-

spruch auf Minderung nicht ein. 

Bei Flugreisen sind nach dem Montrealer Übereinkommen Gepäckschäden innerhalb 

von 7 Tagen und Gepäckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung des 

Gepäcks schriftlich bei der Fluggesellschaft zu melden. 

 

13. Verjährung, Abtretungsverbot 
13.1 Vertragliche Ansprüche des Reisenden gemäß § 651i Absatz 3 verjähren in zwei 

Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 

sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu 

dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist. An-

sprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren. 

13.2 Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Reisenden aus Anlass der Reise, gleich aus 

welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehegatten, ist genauso ausgeschlossen, wie 

deren gerichtliche Geltendmachung in eigenem Namen. 

 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Der Veranstalter steht dafür ein, den Reisenden über Bestimmungen von Pass-, Visa- 

und Gesundheitsvorschriften des Bestimmungslandes sowie deren eventuelle Änderun-

gen vor Reiseantritt zu unterrichten. 

Der Veranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 

Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den Veranstalter 

mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Veranstalter die Verzögerung zu 

vertreten hat. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 

wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung 

von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen 

zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtin-

formation des Veranstalters bedingt sind. 

 

15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-

samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 

 

16. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 
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Tel.: 02203 183 75 99, Fax: 02203 183 75 95, 

E-Mail: post@qualitytravelgermany.com, 
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